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Corporate Governance

Corporate-Governance-Grundsätze 
Noch bevor im Februar 2002 der Deutsche Corporate
 Governance Kodex (DCGK) veröffentlicht wurde, hatten
wir im Oktober 2001 eigene Corporate-Governance-
Grundsätze erstellt. Diese haben wir in der Vergangenheit
kontinuierlich überprüft und – soweit erforderlich – an die
jeweiligen Änderungen des DCGK angepasst. Bei der
 letzten jährlichen Überprüfung im Oktober 2007 sind wir
zu dem Ergebnis gelangt, dass sich die unternehmensinter-
nen Corporate-Governance-Grundsätze inzwischen in
 ihren wesentlichen Inhalten mit dem DCGK decken oder
durch zwischenzeitlich eingetretene Gesetzesänderungen
und Entwicklungen in der Praxis obsolet geworden sind.
Durch den Erlass und die stetige Weiterentwicklung des
DCGK sowie durch die zunehmende Dichte der  gesetz -
lichen Regelungen ist letztendlich die Notwendigkeit unter-
nehmenseigener Corporate-Governance-Grundsätze
 entfallen. Im Sinne einer transparenten und insbesondere 
für ausländische Anleger verständlichen Kommunikation
haben wir uns deshalb entschieden, die eigenen Corporate-
Governance-Grundsätze nicht fortzuführen. Zukünftig soll
allein der DCGK im Mittelpunkt der Corporate-Governance-
Kommunikation der SAP stehen. Ausführliche Informatio-
nen über die Einhaltung der Empfehlungen und Anregungen
des DCGK finden sich insbesondere in der jährlich  abzu -
gebenden Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG und
im Corporate-Governance-Bericht. 

Empfehlungen
Aus der von Vorstand und Aufsichtsrat am 27. Oktober
2007 abgegebenen Entsprechenserklärung ist ersichtlich,
dass wir von den insgesamt 81 Empfehlungen des DCGK
vier nicht befolgen. Unsere in der Entsprechenserklärung
erklärten Ausnahmen von den Empfehlungen des DCGK
lauten:
• Keine Festlegung von Altersgrenzen für Vorstands- und

Aufsichtsratsmitglieder
• Keine Vereinbarung eines Selbstbehalts beim Abschluss

von D&O-Versicherungen
• Wechsel von Vorstandsvorsitzendem oder Vorstandsmit-

glied in den Aufsichtsratsvorsitz oder den Vorsitz eines
Aufsichtsratsausschusses ist nicht generell ausge-
schlossen

• Keine Berücksichtigung der persönlichen Leistung bei
der Bemessung der variablen Vergütung des Vorstands-
mitglieds

Die Empfehlung gemäß Ziffer 5.4.7 DCGK setzen wir seit
der im Dezember 2006 erfolgten Eintragung der entspre-
chenden Satzungsänderung um. Der Vorsitz und der
 stellvertretende Vorsitz im Aufsichtsrat sowie die Mitglied-
schaft in Aufsichtsratsausschüssen werden damit in der
Vergütung der Aufsichtsräte berücksichtigt. 

Ferner wurden – wie oben bereits erwähnt – 2007 neue
Empfehlungen in den DCGK aufgenommen. Diese betref-
fen im Wesentlichen die Verantwortlichkeit für Compliance,
die Regelung der Ressortzuständigkeit in der Geschäfts-
ordnung des Vorstands und die Bildung eines Nominie-
rungsausschusses im Aufsichtsrat gemäß Ziffer 5.3.3 des
DCGK. Wir werden den neu aufgenommenen Empfehlun-
gen entsprechen. 

Anregungen
Im Juni 2007 wurde der DCGK um eine neue Anregung in
Ziffer 4.2.3 ergänzt, wonach beim Abschluss von Vor-
standsverträgen darauf geachtet werden sollte, dass Zah-
lungen an Vorstandsmitglieder bei vorzeitiger Beendigung
der Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund einschließlich
Nebenleistungen zwei Jahresvergütungen nicht über-
schreiten (Abfindungs-Cap) und nicht mehr als die Restlauf-
zeit des Anstellungsvertrags vergüten. Dieser Anregung
werden wir nur teilweise folgen. Der Aufsichtsrat der SAP
hat dem Gebot der Angemessenheit bei Vereinbarungen
über die Vergütung der Vorstandsmitglieder wie auch über
Abfindungszahlungen stets Rechnung getragen und wird
dies auch in Zukunft tun. Wir sind jedoch der Ansicht,
dass es außer in Fällen eines Kontrollwechsels (Change of
Control) nicht praktikabel ist, der neuen Anregung zum
 Abfindungs-Cap folgend in einen Vorstandsvertrag eine
Regelung über die Abfindungszahlung bei vorzeitiger Be-
endigung der Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund
aufzunehmen. Eine solche im Vorhinein getroffene Verein-
barung widerspräche der Natur des regelmäßig auf die
Dauer der Bestellungsperiode abgeschlossenen und im
Grundsatz nicht ordentlich kündbaren Vorstandsvertrags.
Zudem ließe sich die im Vorstandsvertrag enthaltene
 Begrenzung der Abfindungshöhe in den entscheidenden
Fällen – jedenfalls faktisch – nicht ohne Weiteres einseitig
von der Gesellschaft durchsetzen. Im Falle der vorzeitigen
einvernehmlichen Aufhebung eines Vorstandsvertrags
werden wir auch zukünftig eine dem Gebot der Angemes-
senheit entsprechende Abfindungsregelung mit dem be-
troffenen Vorstandsmitglied vereinbaren und damit dem
Gedanken der neuen Anregung des DCGK Rechnung
 tragen.
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Übernahmerelevante Angaben gemäß § 315 
Abs. 4 HGB mit Erläuterungen

Als Konzern mit einem Mutterunternehmen, das einen
 organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 7 des Wertpa-
piererwerbs- und Übernahmegesetzes durch von ihm
 ausgegebene stimmberechtigte Aktien in Anspruch nimmt,
müssen wir im Konzernlagebericht gemäß § 315 Abs. 4 
Nr. 1–9 HGB nachfolgende Punkte angeben. Dabei enthal-
ten die folgenden Ausführungen auch Erläuterungen zu
den Pflichtangaben: 
• Das Grundkapital der SAP AG beträgt 1.246.258.408 €

und ist eingeteilt in 1.246.258.408 Stück nennwertlose
Stammaktien. SAP-Aktien sind Stückaktien, die auf den
Inhaber lauten. Auf jede Aktie entfällt ein rechnerischer
Nennwert von 1,00 €. Eine Stammaktie gewährt jeweils
eine Stimme. In den USA sind unsere Aktien in Form
von American Depositary Receipts (ADRs) notiert.
ADRs sind Hinterlegungsscheine nicht amerikanischer
Aktien, die an den US-Börsen anstelle der Originalaktien
gehandelt werden, wobei jeweils ein SAP-ADR eine
SAP-Aktie repräsentiert.

• SAP-Aktien sind nicht vinkuliert. Uns sind auch keine
sonstigen Beschränkungen in Bezug auf das Stimmrecht
oder in Bezug auf die Übertragung von SAP-Aktien
 bekannt. 
Die SAP selbst hielt zum Bilanzstichtag 48.064.829
 eigene Aktien. Aus eigenen Aktien stehen uns keine
Rechte und damit auch keine Stimmrechte zu.

• Der Gründeraktionär und Aufsichtsratsvorsitzende
 Hasso Plattner hält zum 31. Dezember 2007 durch di-
rekte und (über von ihm beherrschte Gesellschaften und
Stiftungen) indirekte Beteiligungen einen Anteil von
10,35% am Grundkapital der SAP AG. Für weitere An-
gaben zur Eigentümerstruktur der SAP AG verweisen
wir auf den Anhang im Konzernabschluss, Textziffer (20).
Über die dort angegebenen Beteiligungen hinaus sind
uns sonstige direkte oder indirekte Beteiligungen am
 Kapital, die 10% der Stimmrechte überschreiten, nicht
bekannt. Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass rund
3,67% des Grundkapitals der SAP AG von der Deut-
sche Bank Trust Company Americas treuhänderisch
 gehalten werden, um einen Handel mit ADRs an der
 NYSE zu ermöglichen. 

• Kein SAP-Aktionär ist durch die Satzung der SAP AG
 ermächtigt, Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden.
Auch ansonsten verfügt kein Aktionär über Sonderrech-
te, die ihm Kontrollbefugnisse verleihen.

Zwei weiteren Anregungen des DCGK folgen wir nicht: 
• Die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder zu unter-

schiedlichen Zeitpunkten befolgen wir nicht. Es findet bei
der SAP grundsätzlich eine gleichzeitige Wahl aller An-
teilseignervertreter im Aufsichtsrat für eine einheitliche
Amtsperiode statt. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied
vor Ablauf der regulären Amtszeit aus, erfolgen Nach-
wahlen unter Anpassung der jeweiligen Bestellungsperi-
ode. Dies ist im Hinblick auf eine effiziente und ganzheit-
liche Gestaltung der Bestellung und der Zusammenar-
beit aller Aufsichtsratsmitglieder sinnvoll.

• Von der Festlegung einer erfolgsorientierten Vergütung
für Aufsichtsräte, die sich auf den langfristigen Unter neh-
menserfolg gemäß Ziffer 5.4.7 Abs. 2 DCGK bezieht,
hat SAP abgesehen. Wir bezweifeln, dass der langfristige
Unternehmenserfolg für die Aufsichtsratsvergütung die
richtige Grundlage ist und die Aufsichtsräte zu einer bes-
seren Motivationslage im Hinblick auf das Unternehmen
führt. Bei der SAP ist daher die variable Vergütung an
die Dividende gekoppelt und in der Satzung geregelt.
Unserer Ansicht nach wird auf diese Art und Weise eine
transparente und angemessene Vergütung der Aufsichts-
 räte gewährleistet, die den gesetzlichen Zuständigkeiten
der Aufsichtsräte nicht widerspricht. 

Internationale Vorgaben 
Da die SAP an der New Yorker Börse (New York Stock
Exchange, NYSE) notiert ist, unterliegt SAP bestimmten
US-amerikanischen Kapitalmarktgesetzen sowie  beson -
deren Regeln der US-amerikanischen Börsenaufsicht
 Securities and Exchange Commission und der NYSE
selbst. Daher führten wir auch in diesem Geschäftsjahr die
Umsetzung der für SAP relevanten Corporate-Governan-
ce-Grundsätze fort. Hervorzuheben ist die erstmalige Prü-
fung unseres internen Kontrollsystems im Jahr 2006 ge-
mäß Section 404 des US-amerikanischen Sarbanes-Oxley
Act. Diese wurde durch unseren externen Abschlussprüfer
KPMG durchgeführt und ergab, dass die für den bei der
SEC eingereichten US-GAAP-Konzernabschluss rech-
nungslegungsrelevanten Kontrollsysteme zum 31. Dezem-
ber 2006 funktionsfähig waren. Auch zum 31. Dezember
2007 wird unser entsprechendes Kontrollsystem von
KPMG einer Prüfung unterzogen. Die Prüfung ergab bis
zum 19. März 2008 keine Anhaltspunkte dafür, dass es
zum 31. Dezember 2007 nicht funktionsfähig war.


